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Internationales Öffentliches 
Recht 



Im Prozess der Internationalisierung und Europäisierung hat sich
der Einfluss von Völker- und Europarecht auf das nationale Recht
heute derart intensiviert, dass kaum ein Rechtsgebiet mehr völlig
ohne völkerrechtliche oder jedenfalls europarechtliche Bezüge
auskommt.
Um das heute in Deutschland geltende Recht wirklich zu erfassen
sind Kenntnisse des europäischen und internationalen Rechts
unerlässlich.
Dementsprechend ist das Europarecht in seinen Bezügen zu den
Kernfächern auch Pflichtfach in der Ersten Prüfung. Das Studium
im SPB 6 nützt also auch der Examensvorbereitung im
Pflichtfachbereich. Darüber hinaus können im SPB 6 die im
Grundstudium erworbenen Europarechtskenntnisse weiter
vertieft werden und um das Studium des Völkerrechts, das in den
vergangenen 70 Jahren einen bedeutenden Aufgaben- und
Strukturwandel durchlaufen hat, erweitert werden.
Mit dem Migrationsrecht und der öffentlich-rechtlichen
Rechtsvergleichung gestattet der Schwerpunkt weitere
Akzentsetzungen.



Auszug aus dem Deutschen 
Richtergesetz:

§ 5a Studium

...

(2) Gegenstand des Studiums sind Pflichtfächer und 
Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten. Außerdem ist der 
erfolgreiche Besuch einer fremdsprachigen 
rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder eines 
rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses nachzuweisen; 
das Landesrecht kann bestimmen, dass die Fremdsprachenkompetenz 
auch anderweitig nachgewiesen werden kann. Pflichtfächer sind die 
Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Strafrechts, des 
Öffentlichen Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich der 
europarechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methoden 
und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen. Die Schwerpunktbereiche dienen der Ergänzung des 
Studiums, der Vertiefung der mit ihnen zusammenhängenden 
Pflichtfächer sowie der Vermittlung interdisziplinärer und 
internationaler Bezüge des Rechts.



Auszug aus dem JAG NRW: 

§ 11 Gegenstände der Prüfung

[…]

(2) Pflichtfächer sind

11. aus dem Europarecht im Überblick: Rechtsquellen der 

Europäischen Union, die Grundfreiheiten des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Durchsetzung, 

Entwicklung, Organe, Kompetenzen und Handlungsformen der 

Europäischen Union, Verhältnis des Unionsrechts zum nationalen 

Recht einschließlich dessen Umsetzung, aus dem Rechtsschutzsystem 

des Unionsrechts: Vertragsverletzungs- und 

Vorabentscheidungsverfahren,[…]

(3) Zu den Pflichtfächern gehören ihre europarechtlichen Bezüge 

unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses des 

europäischen Rechts zum nationalen Recht sowie ihre Bezüge zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention,…



Zu erbringende Leistungen 

2 Aufsichtsarbeiten (je 150 Minuten, in deutscher 
Sprache auch bei englischsprachigen Veranstaltungen)

1 Hausarbeit 

1 mündliche Prüfung (Disputation zur Hausarbeit) 



Besonderheiten 
Der SPB 6 ist in 5 Bereiche aufgeteilt.
Durch die Wahl der Aufsichtsarbeiten und Hausarbeit 
können weitere Akzente gesetzt werden: Werden für 
die Hausarbeit und mindestens eine Aufsichtsarbeit 
die entsprechenden Bereiche gewählt, dann wird im 
Zeugnis über erbrachte Leistungen der 
Schwerpunktbereich bezeichnet mit:
„Europäisches und Internationales Öffentliches 

Recht – Unterschwerpunkt Europarecht“ bzw. 
„Unterschwerpunkt Völkerrecht“ oder 
„Unterschwerpunkt Migrationsrecht“. 



Bereich 1 Grundlagen des Europarechts (beispielsweise Europarechtsgeschichte, 
Europäische Verfassungslehre, Europäisches Verfahrens- und Prozessrecht),

Bereich 2 Besondere Teilgebiete des Europarechts (beispielsweise Europäisches 
Binnenmarktrecht, Europäisches Wettbewerbsrecht, Grundrechtschutz in Europa, 
Europäisches Umweltrecht, „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, 
Außenbeziehungen), 

Bereich 3 Völkerrecht (beispielsweise Grundlagen des Völkerrechts, 
Wirtschaftsvölkerrecht, Internationaler Menschenrechtsschutz, Recht der 
Internationalen Organisationen),

Bereich 4 Migrationsrecht (beispielsweise Einwanderungs- und Freizügigkeitsrecht, 
Asyl- und Flüchtlingsrecht),

Bereich 5 Öffentlich-rechtliche Rechtsvergleichung und verfassungsrechtliche 
Bezüge zum Völker- und Europarecht (beispielsweise Lehrveranstaltungen zu 
ausländischen Verfassungsordnungen und zu den Grundlagen der 
Rechtsvergleichung).



Veranstaltungsangebot (Beispiel) 
Kerngebiet –

10 SWS

Ergänzungsbereich –

4 SWS

WiSe o Europäisches Verfassungsrecht

o International Organizations, 
Role, Function and Effectiveness 

o Principles of Public International
Law   

o Zwei Veranstaltung aus 
Nachbarwissenschaften, 
die einen Bezug zu 
internationalem oder 
europäischem Recht 
aufweisen (jeweils 2 
SWS)

SoSe o Europäisches Binnenmarktrecht

o Europäisches Verwaltungsrecht

o Principles of WTO-Law 
[Es handelt sich um einen Überblick aus dem Veranstaltungsangebot der vergangenen Semester; dieser dient der
Orientierung, bietet aber keine Gewähr für das zukünftige Veranstaltungsangebot.]



Wer betreut den Schwerpunkt?

Prof.'in Dr. Angelika Siehr, 
LL.M. (Yale)
Lehrstuhl für öffentliches 
Recht, Völkerrecht und 
Rechtsphilosophie

Prof. Dr. Franz Mayer, 
LL.M. (Yale) 
Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht, 
Völkerrecht, 
Rechtsvergleichung und 
Rechtspolitik



Praktikumsmöglichkeiten, zT auch Referendarstation (Beispiele):
− Beim EuGH im Kabinett eines Richters oder Generalanwalts 

[https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/de/]

− Bei der EU-Kommission [https://traineeships.ec.europa.eu/index_de]

− Bei den Vereinten Nationen [https://www.un.org/en/academic-impact/page/internships]

− In deutschen Konsulaten oder Botschaften [https://www.auswaertiges-
amt.de/de/karriere/praktika/praktika-node/praktikumausland-node]

− In der Ministerialverwaltung oder im Parlament in Berlin oder Düsseldorf
− In Rechtsanwaltskanzleien mit einschlägigem Tätigkeitsschwerpunkt

Berufliche Perspektiven (Beispiele):
− Kanzlei/Großkanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkt z.B. im EU-Beihilfenrecht oder EU-

Wettbewerbs-/ Kartellrecht, Internationalen Recht, Asylrecht
− EU-Institutionen [https://www.lto.de/karriere/im-job/stories/detail/jura-berufe-juristen-bei-eu-

institutionen-eugh-parlament-rat-kommission]

− Internationale Organisationen (UN ua.) [https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/bfio]

− Diplomatischer Dienst [https://www.auswaertiges-amt.de/de/karriere/diplomat-hoeherer-dienst]

− NGOs
− Ministerialverwaltung

Nach dem (Schwerpunktbereichs-)Studium…
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